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3. Münz-Wesen.

Bis zum 3. Mai d. Is. waren in den Münzstätten des Deutschen Reichs in Zwanzigmarkstücken 496,694,100
Mark und in Zehnmarkstücken 126,662,630 Mark ausgeprägt worden. In der Woche vom 4. bis 10. Mai
sind serner geprägt in Zwanzigmarkstücken: in Berlin 5.353,640 Mark, in Hannover 3.098,780 Mark, in

rankfurt a. M. 3,270,300 Mark, in München 1,377,480 Mark, in Dresden 711,540 Mark, in Stuttgart
398,280 Mark, in Karlsruhe 401,580 Mark und in Darmstadt 300,000 Mark.

Die Gesammt-Ausprägung stellt sich daher bis 10. Mai d. Is. auf 639,268,330 Mark, wovon
512,605,700 Mark in Zwanzigmarkstücken und 126,662,630 Mark in Zehnmarkstücken bestehen.

4. Konsulat.- Wesen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben im Namen des Deutschen Reichs

den fütherieen Konsul des Norddeutschen Bundes Theodor August Ludwig Weber in Apia
auf Upolu

zum s** r Deutschen Reichs für die Schiffer-(Samoa-) und Tonga= (Freundschafts-)
nseln

zu ernennen geruht.

5. Marine und Schiffahrt.

Bestimmungen,

betreffend die Anerkennung der in dänischen, österreichisch-ungarischen und nordamerikanischen Schiffs-

papieren enthaltenen Vermessungsangaben in deutschen Häfsen. Vom 21. Dezember 1872.

Naochdem vom Beutschen Reiche mit den Regierungen

1. Dänemarks, «

2. Oesterreich-Ungarns und
3. der Vereinigten Staaten von Amerika

Vereinbarungen wegen gegenseitiger Anerkennung der nach dem neuen Schiffsvermessungs-Verfahren bewirkten
Vermessungen getroffen worden sind, werden vom 1. Januar 1873 ab die deu Handelsmarinen der vorge-
nannten Staaten angehörigen Schiffe in deutschen Häfen, wie folgt, behandelt:

1. Für die auf GErund des dänischen Schiffsvermessungs-Gesetzes vom 13. März 1867 ver-
messenen dänischen Schiffe sind die in deren Nationalitäls= und Registrirungs-Zertifikaten
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enthaltenen Angaben über den Netto-Raumgehall ohne Nachvermessung als gültig an-
zerkennen.

2. Für die auf Grund des öslerreichisch-ungarischen Gesetzes vom 15. Mai 1871, betreffend die
Eichung der Seehandelsschiffe, vermessenen österreichisch-ungarischen Schiffe sind die in
deren Eichungs-Zertifikaten enthaltenen Angaben über den Netto-Raumgehalt, ohne Nach-
vermessung, als gültig anzuerkennen.

3. Für die auf Grund des amerikanischen Gesetzes vom 6. Mai 1864 (act to regulatc the
admeasurement of tonnage ol ships and vessels ol the United States) vermessenen
Schiffe der Vereinigten Staaten von Amerika sind die in deren Zertisikaten (certisl
cates of registry) enthaltenen Angaben über den Brutto-Raumgehalt (total tonnage) ohne
Nachvermessung als gültig anzuerkennen.

Die amerikanische Gesetzgebung gestattet Abzüge vom Brutto-Raumgehalt der Schiffe nicht und es sind
daher auch in den Zertifikaten der amerikanischen Schiffe Angaben über den durch solche Abzüge zu ermit-
telnden Netto-Raumgehalt nicht enthalten.

Den Führern der amerikanischen Schiffe ist hiernach freizulassen, die Entrichtung der Hafen= 2c. Abgaben
ie nach ihrer Wahl entweder ohne Nachvermessung vom Brutto-Raumgehalt oder aber von dem durch vor-
zängige Vermessung der abzugsfähigen Räume (§§. 15 und 16 der Schiffsvermessungs-Ordnung) zu ermit-
kelnden Netto-Raumgehalt des Schiffs zu bewirken. Letzterenfalls ist die Ausfertigung des Meßbriefes nach
Maßgabe der Formulare A. bis D. zu §. 24 der Schiffs-Vermessungs-Ordnung vom 5. Juli 1872 (R.-G.-Bl.
S. 270) durch die Vermessungsbehörde (§. 19) und zwar in der Art zu bewirken, daß die Angabe des Brutto-
Raumgehaltes aus dem amerikanischen Zertifikat übertragen, resp. nach dem durch §. 24 der Schiffsvermessungs-
Ordnung festgestellten Verhältnisse (mittelst Dioision der Zahl der Register-Tons durch 0,353) umgerechnet
wird. Die Gebühren für solche theilweise Vermessung sind nach dem durch §F. 32 Nr. 1 der Schiffsver-
messungs-Ordnung sestgestelllen Satze jedoch nur für die wirklich vermessenen Räume zu erheben.

Zirkular-Verfügung des Königlich dänischen Generaldirektorats für das Steuerwesen zu Kopenhagen an

die Zollämter, betreffend die Befreiung der deutschen, nach dem neuen Verfahren vermessenen Schiffe

in den dänischen Häfen von der Umvermessung. Vom 23. Dezember 1872.

BZirkular

vom Generaldirektoriat für das Steuerwesen an sämmtliche Zollämter.

Do am 1. Januar 1873 im Deutschen Reiche ein Schiffsvermessungs-System in Kraft tritt, welches dem hier

im Lande geltenden entspricht, so hat die Kaiserlich deutsche Regierung verordnet, daß dänische Schiffe, welche
mit Register-Zertifikaten nach dem Gesetze vom 13. März 1867, betreffend die Registrirung dänischer Schiffe,
versehen sind, von der Umvermessung in deutschen Häfen, von obigem Datum an gerechnet, befreit sein

solln, indem daselbst der Angabe in jenen Zerlifikaten bezüglich der Tragfählgkeit in Tons Folge gegeben
werden wird.

In Folge dessen werden unter Bezugnahme auf F. 1 des Schiffsvermessungs-Gesetzes vom 13. März 1867
die im Deutschen Reiche heimathsberechtigten und mit Meß-Zertifikaten vom 1. Januar 1873 oder späteren
Datums versehenen Schiffe einer Umvermessung in dänischen Häfen nicht unterworfen, sondern die in den
gedachten Zertisikaten angegebene Tragfähigkeit in Tons wird in derselben Weise, in demselben Umfang und
zu demselben Zwecke benutzt werden, wie es hier mit der in den Register-Zertifikaten der dänischen Schiffe
angegebenen Tragfähigkeit in Tons geschieht, und im Uebrigen ist nach den Vorschriften zu verfahren,
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welchel in deug auf die großbritannischen Schiffe in Nr. 2 des Zirkulars vom 14. Mai 1868 Punkt 17)
enthalten sin

5 Dieses wird hiermit unter Hinweis auf die Bekanntmachung des Generaldirektorats vom heutigen Tage

zur Kenntniß und Nachachtung dienstlich mitgetheilt, und werden die Zollämter ersucht, die Aufmerksamkeit der
dänischen Schiffsführer auf die getroffene Anordnung zu lenken.

Kopenhagen, den 23. Dezember 1872.

Generaldirektorat für das Steuerwesen.
gez. Ramus.

Verfügung des Kaiserl. Königl. österreichischen Handels-Ministeriums,“) betreffend die Befreiung der
deutschen, nach dem neuen Verfahren vermessenen Schiffe von der wiederholten Vermessung in

den österreichischen Häsen. Vom 3. November 1872.

Erlaß
de# k. k. Handels-Ministerinms dom 3. November 1872.

Z. 24299/1490
an die k. k. Seebehörde in Triest.

Mit Beziehung auf den Bericht vom 1. September d. J. Z. 8315. weise ich die k. k. Seebehörde an,

das Geeignete zu verfugen, damit vom 1. Januar 1873 an die nach der neuen deutschen Schiffsvermessungs-

*) Die angeführte Bestimmung lautet solgendermaßen:

„In Nr. 2 der diesjährigen (1868) — von Zirkularen und anderen, auf das Zoll, und Brennerelwesen
beughobrnden Bestlmmungen ist den Nallsee achachtung bekannt eemacht, daß Schiffe, welche in Großbritannlenzu Hause gehören und mit britischen eiftr. Jerisflaren versehen sind, vorlgen Monats an der Umvermessung
er mnichtunterworsen sind, sondern daß die in den gedachten suano 1 ongegebene et in Tons benutzt
werl wird.“

In Vekbindung hiermit wird bemerkt:
Bei der Einklarirung eines Schiffes unter englischer Flagge wird der Schiffsführer, eventuell durch den von ihm

angenommenen Makler, daraufeusneersam gemach daß, wenn er von der Vermessung hierforz, seln will — dle
jedoch auf Verlangen auszuführen ist — 6 Register-Zertifikat (certillcate of registry)desSchiffesvorzu-
legen hat, damit sämmtliche Mgzuben, nn sch nach der Tcesählgelt richten, nach der im Veruikare angegebenen
Pcgchenpssichge Tragfähigleit in Tons (register-tonnage) vberegnet werden können. Im Weigerungsfalle wird
die Vermessung u. s.w.nach den gewöhnlichen Regeln vorgenomm
Würnscht ein — Säi, wesches6 noch mit einem güleigen Wuilchen Meßbriefe boereben, adie Berechnung.
der Abgaben nach der in demselben angegebenen Tragsshigkelt, so dars dies nicht verweigert

Statt ber“ un Zirkular vom 7. September 1867 Punkt XI. erwähnten Bescheinigung aneP r* Vermessungs-
anmreldung) ist künsiig bel englischen Schissen von dem KW #Elseer Beamten ein Attest, betreffend Namen und
Heimath des Schiffes und des Schiffers, Datum und Ausste ungaort des Zertifikates und der in demselben
angegebenen Tragfäbiglelt auszufertigen uud der Rechenschaft als Belag beizufügen.

4. Unter Oinweis auf die 88. 15, 16 und 17 des Schiffsvermessungs= Gesetzes vom 13. März 1867 wird bemerkt,

daß wenn Zweifel entstehen soliten. ob das für ein englisches Schiff wergelegte Jrü wirklich zu dlesem
ehört, oder wenn tristiger Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß das Schiff irgend welchen Umbau erfahren

za,. der im Zertifikate nicht vermerkt steht, zu antersuchen sein wlrd, ob dle in Tons Sbegsbene Tragsähigkeit mit
der Anzahl Tons stimmt, die auf der Achterkante der Großluke eingehanen sein soll. Ist in dieser Beziehung eine

Nichtübereinstimmung vorhanden, oder befindet sich dle Tonszahl nicht eingehauen, oder wird eln unangemeldeter

Umbau erminelt,so sind die Hauptdimensionen nachzuvermessen. Stlmmen diese Maabe, zchtem sie in englischesMaaß 1) reduzirt, worden sind, mit den im Zertifilate angeführten nicht Uberein, so ist das Schlfl umzuwermessen

und darüber an das — 8 berichten. Jede solche Untersuchung ist jedoch mit der größten Rücksicht-
nahme und e worsimeben daßdemSchiffe ein unnsthiger Aufenthalt nicht erwei

d noch bemerkt, daß #ntkesenken Falles die Hauptdimensionen in den in den englischen Zertifikaten
angegthe en Geie zu ermitteln sind, nämlich so, daß die Länge von der Außenkante des Vordersteven unter dem

Bugspriet bls zur Achterkante des Achtersteven, die Brekte minschiffsaußenbords zwischen den Außenbekleidungen,

md die Tlese im Raume mlttschiffs von der Unterselte des obersten Deckes bis zur innern Bekleldung des
Bodens gemessen wir

*“) Eine Scccchlautende verlüams ist auch vom Könlglich ungarischen Handels-Minlsterium für den demselben unterstellten
Hafen von “ erlassen.

#5

1) Die Reduktion von diänischem Maaße in engllsches geschiebt durch dis Multiplikatron der dänischen Maatze mit 1,098.—
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Ordnung in deutschen Häfen vermessenen deutschen Seehandelsschiffe in den dem hierortigen Amtsbereiche an-
gehörenden Häfen von der Eichungspflicht im Sinne der Bestimmungen des K. 3 des Gesetzes vom 15. Mai
1871, betreffend die Eichung der Seehandelsschiffe, befreit und die in den Zertifikaten dieser Schiffe enthaltenen
Tonnenangaben jenen nach dem neuen österreich-ungarischen Eichverfahren gleichgestellt werden.

Am 3. November 1872.

gez. Banhans.

Zirkular-Verfügung der Regierung der Vereinlgten Staaten von Amerika an die Zolleinnehmer, betreffend

die Befreiung der deutschen, nach dem neuen Verfahren vermessenen Schiffe von der wiederholten

Vermessung in den Häfen der Vereinigten Staaten. Vom 25. Oktober 1872.

Uebersetzung.

Girkufar.

Deutsche Schiffe find in gewissen Fällen nicht wieder zu vermessen.

eleein n 20.
Schatzamt Washington, D. C. 25. Oktober 1872.

An die Zoll-Einnehmer.

Da die Kaiserlich deutsche Regierung für die Vermeffung von Schiffen das in den Vereinigten Staaten,
England, Oesterreich und Dänemark gebräuchliche System angenommen hat, und letzteres mit dem 1. Januar
1873 in Kraft treten soll, so werden Sie hierdurch benachrichtigt, daß, von diesem Tage ab, die im Artikel 140
der revidirten Regulative Theil I. enthaltene Bestimmung, welche dahin geht,

daß in den Häfen der Vereinigten Staaten bei gewissen ausländischen Schiffen, deren Tonnen-

gehalt in den Registern derselben verzeichnet ist, angenommen werden soll, daß sie wirklich

den in solchen Registern angegebenen Tonnengehalt haben, daß aber der Betrag des Abzuges,

welcher nach den Gesetzen desjenigen Landes, dem die Schiffe angehören, gemacht wird, und

welcher durch das Vermessungs-Gesetz der Vereinigten Staaten nicht zugelassen wird, (zu jener

Tonnenzahl) hinzuzufügen ist,

auf alle in unseren Häfen ankommenden deutschen Schlife, welche nach dem erwähnten System vermessen
sind, so lange ausgedehnt wird, als in den Häfen des Deutschen Relchs eine gleichmäßige Vergünstigun
den amerikamschen Schiffen gewährt wird. gleichmäßige Vergünstigung

Der Sckretär.

Berlin, Carl Heymann's Verlag: Inhaber Otto Loewenstein. — Druck von F. Hoffschläger in Berlin.


	Marine und Schiffahrt.
	Bestimmungen, betreffend die Anerkennung der in dänischen, österreichisch-ungarischen und nordamerikanischen Schiffspapieren enthaltenen Vermessungsangaben in deutschen Häfen..


